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Hygienekonzept 

für Fußballspiele beim VfL Witzhelden 
(CoronaSchVO vom 15.07.2020) 

 

Zutritt Sportplatzgelände 

Zutritt zur Sportanlage erfolgt über den bekannten Personeneingang. Um die 

Besuchermenge steuern zu können, erfolgt das Verlassen der Sportanlage über das 

Zufahrtstor für den Rettungswagen. 

Das Betreten der Sportanlage durch Zuschauer ist nur bis zu 300 Personen und bei 

sichergestellter einfacher Rückverfolgbarkeit nach § 2a Absatz 1 CoronaSchVO 

zulässig (Vordrucke zur Erfassung von persönlichen Daten; Schreibgeräte und 

Desinfektionsmittel sind vorhanden). 

Zutritt Innenraum 

Zugang zum und Abgang vom Innenraum kann über die gesamte Länge des 

Spielfeldes erfolgen. Die Maximalbelegung des Innenraums beträgt 30 Personen. 

Die persönlichen Daten aller im Innenraum anwesenden Personen werden in einem 

separaten Vordruck erfasst. Der Vordruck wird nach Möglichkeit im Vorfeld und auf 

elektronischem Weg an die Gastmannschaft übermittelt. 

Das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung ist überall dort verpflichtend, wo der 

Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann. 

Nutzung von Umkleiden und Duschräumen 

Die Maximalbelegung einer Umkleidekabine beträgt sechs Personen. Im Duschraum 

dürfen sich zeitgleich maximal drei Personen aufhalten.  

Haupt-Kontaktflächen (Armaturen, Türgriffe, Kleiderhaken, Sitzflächen) sind durch 

den verantwortlichen Spielorganisator des VfL Witzhelden zu desinfizieren. 
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Nutzung der Toilettenräume 

Erlaubt ist der Zutritt von maximal drei Personen gleichzeitig im kompletten Raum. 

Das Tragen von Mund-Nasenbedeckung ist verpflichtend. 

Spielberichtsraum 

Der Zutritt ist grundsätzlich nur dem Schiedsrichter erlaubt. Vereinseingaben zu den 

Spielberichten erfolgen an anderen (eigenen) Geräten. Sollte eine zweite Person 

durch den Schiedsrichter in den Raum eingeladen werden, ist das Tragen einer 

Mund-Nasenbedeckung verpflichtend. Für den Schiedsrichter werden 

Desinfektionsspray und Einweghandschuhe bereitgestellt. 

Bewirtung 

Der Zutritt zum Vereinsheim ist maximal zwei Personen zusätzlich zum 

Verkaufspersonal gleichzeitig gestattet. Das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung ist 

verpflichtend. Es werden nur Getränke flaschenweise ausgegeben. 

Veröffentlichung 

Dieses Konzept wird im Eingangsbereich, an der Türe des Vereinsheims sowie an 

allen Kabinentüren plakatiert und zudem auf der Webseite des VfL Witzhelden 

sowie in den Social-Media-Auftritten des Vereins veröffentlicht. Ferner wird es den 

Gästemannschaften nach Möglichkeit im Vorfeld und auf elektronischem Weg 

übermittelt. 

Verantwortliche Personen 

Für die Umsetzung dieses Konzeptes ist im Vorfeld pro Spiel und Heimmannschaft 

eine verantwortliche Person des VfL Witzhelden zu benennen. Alle Gastvereine 

haben bei Ankunft ebenfalls eine Corona-Ansprechperson zu benennen. Unabhängig 

davon ist auf § 1 Absatz 1 CoronaSchVO zu verweisen („Eigenverantwortung“) und 

ggf. vom Hausrecht Gebrauch zu machen. 

 

Der Vorstand, Witzhelden im Juli 2020 


